
REPt� IK öSTERREICH 
BUN ESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

21. 10.166/3-4(85 
Entwurf einer Strafgesetz­
novelle 

An 

Stubenring 1 

Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 

Scheer 

Klappe 6249 Durchwahl 

das Bundesministerium für 

in 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung nimmt mit Bezug 

auf die do. Note vom 11. Juni 1985, G2. 318.004/3-11 1/85 zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Strafgesetzbuch ge­

ändert wird, wie folgt Stellung: 

1. Die Aufsplitterung des § 49 Datenschutzgesetz, BGBI.Nr. 565/1978 
( DSG ) , in eine Bestimmung, die dem Strafgesetzbuch unterstellt 

wird und eine Bestimmung, die im Datenschutzgesetz belassen 

wird, erscheint rechtssystematisch verfehlt. Es ist nicht 

einzusehen, warum nicht alle gerichtlich zu ahndenden Tat­

bestände des Datenschutzgesetzes in die Strafgesetznovelle 

eingebaut werden können. 

2. Das ho. Ressort weist auf mögliche Anwendungsfälle aus der 

Praxis hin, auf die bei der endgültigen Textierung Rücksicht 

genommen werden sollte: 

a. Beschädigung von Programmen 

Der E ntwurf unterscheidet im allgemeinen zwischen Daten 

und Programmen. Es wird im § 126a StGB aber nur die Be­

schädigung von Daten geahndet, nicht aber auch die denk­

bare Beschädigung von gespeicherten Programmen. 

b. "Einbruchs-Analogie" 

Die technische Entwicklung wird es zunehmend ermöglichen, 

von einer anderen Anlage aus ( von einem anderen Ort ) 

unbefugte Datenverarbeitungsmanipulationen via Fernlei­

tung vorzunehmen. Auf diesen Umstand sollte Bedacht genom-
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men werden ( etwa ähnlich § 129 Z. 2 StGB ) . 

c .  Fahrlässigkeit 

Die bisher genannten Bestimmungen wählen die Rechtsfigur 

des Vorsatzdeliktes. Es wäre aber genauso möglich und 

die internationale Erfahrung zeigt dies auch, daß be­

gabte Amateure es zustandebringen können, durch unbefugte 

Eingriffe von außen, siehe b) - oft einem Spieltrieb 

folgend, ohne Schädigungsabsicht - an Datenverarbeitungs­

systeme heranzukommen ( sie zu "knacken") und irgendwel­

che Manipulationen vorzunehmen. Hiedurch könnten Gemein­

gefährdungsdelikte, wie sie im siebenten Abschnitt des 

StGB behandelt werden, entstehen. 

Zur Terminologie des Gesetzesentwurfes wird die Auffassung 

vertreten, daß der allgemeine Kurzausdruck "Computerkriminali­

tät" verständlicher ist als der Fachausdruck "betrügerischer 

Mißbrauch einer Datenverarbeitungsanlage". 

Das Präsidium des Nationalrates wurde im Sinne der Rund­

schreiben des Bundeskanzleramtes vom 21. November 1961, 

Zl. 94.108-2a/61 und vom 24. Mai 1967, Zl. 12.396-2/67 in 

Kenntnis gesetzt. 

Für den Bundesminister: 

S t i c h  t 

des Ngiionalrates 
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